
Sozialwissenschaftliche Probleme 
von Arbeitskonflikten im öffentlichen Dienst* 

Von Berndt Keller 

Since a prohibition of the right to strike is in any 
event likely to be violated, it might be better to 
regulate its exercise rather than to prohibit it 
absolutely. Schregle (1974) 202. 

Der Artikel vergleicht Streiks im privaten und öffentlichen Sektor. In 
bezug auf Arbeitskonflikte im öffentlichen Dienst werden Bestimmungs-
gründe, Verteilung, Streiktaktik der Gewerkschaften, Streikdauer sowie 
Handlungsalternativen der Arbeitgeber diskutiert. Streiks und streikähnliche 
Kampfmaßnahmen werden im Rahmen einer allgemeinen Streiktheorie ana-
lysiert, Arbeitskonflikte in Besoldungs- und Tarifbereich auf Konsequenzen 
und innerorganisatorische Probleme hin untersucht. Das Problem des Streik-
rechts wird diskutiert, wobei dem pauschalen Streikverbot für Beamte ein 
differenziertes Streikrecht gegenüber gestellt wird. 

1. Einleitung und Problemstellung 

1.1 Einleitung 

Soziales Handeln wird zunehmend in ein Rechtssystem eingebettet, 
welches dieses strukturiert und zugleich limitiert. Staatliche Gesetze 
und Verordnungen greifen immer häufiger und stärker regulierend 
und normierend in die Beziehungen zwischen den Tarifpartnern ein. 
Zwischen den Tarifparteien bestehende Konfliktfelder werden ausge-
grenzt, indem sie nicht durch Vereinbarungen der Arbeitsmarktpar-
teien — was prinzipiell möglich wäre, wie sich am Beispiel anderer 
Länder nachweisen läßt — sondern auf politischem Wege durch Ge-
setze geregelt werden (z. B. Arbeitsschutzgesetze, Alters- und Kran-
kenversicherung). In historischer Perspektive wird das System der 
Arbeitsbeziehungen zunehmend durch Setzung solcher Rahmenbedin-
gungen strukturiert. 

Eine sozialwissenschaftliche Interpretation von Arbeitskämpfen ist 
sinnvoll nur zu leisten, wenn dieses Regelsystem hinreichend berück-

* Der vorliegende Beitrag ist Teil eines Forschungsprojekts über »Arbeits-
beziehungen im öffentlichen Dienst', dessen Durchführung 1979/80 von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert wird. 
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sichtigt wird. In der Bundesrepublik treffen weder Verfassung noch 
Gesetze konkrete Aussagen über das Arbeitskampfrecht1; ähnlich wie 
Regierungsorgane ist jedoch die Arbeitsrechtssprechung des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) und Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) um 
eine Einfriedung gewerkschaftlicher Kampffreiheit bemüht2. 

Nach herrschender Rechtslehre3 wird in der Bundesrepublik — eben-
so wie in anderen entwickelten westlichen Industrienationen4 — einem 
Teil der Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor, den Beamten nämlich, 
das wichtigste kollektive Druckmittel der Arbeitnehmer, das Streik-
recht, nicht zugestanden; den Angestellten und Arbeitern des öffent-
lichen Dienstes wird es ebenso wie allen Arbeitnehmern der privaten 
Wirtschaft als Ausfluß der Koalitionsfreiheit (Art. 9 III GG) garantiert. 

1.2 Problemstellung 

Der vorliegende Beitrag stellt sich folgende Aufgaben. Bei der 
Durchsicht der vorliegenden empirischen und theoretischen Arbeiten 
zu Problemen der Arbeitsbeziehungen bzw. von Streiks ist zu konsta-
tieren, daß besonders in der Bundesrepublik relativ wenig fundierte 
Kenntnisse über Streiks im allgemeinen und über Streiks im öffent-
lichen Dienst im besonderen vorhanden sind. Einige allgemeine Bemer-
kungen über Streiks und einige konkrete Überlegungen zu Streiks im 
öffentlichen Dienst sollen zur Erhellung der Situation beitragen und 
Hypothesen liefern, die empirischer Überprüfung zugänglich sind. Da-
nach sollen die jüngeren Kampfmaßnahmen im Bereich des öffent-
lichen Dienstes in bezug auf relevante Kriterien wie Häufigkeit, Dauer, 
Taktik und Gründe analysiert und auf strukturelle Gemeinsamkeiten 
hin untersucht werden. Hierzu werden auch ausländische empirische 
Untersuchungen herangezogen, wobei jeweils konkret überprüft wer-
den muß, ob Parallelen in hinreichendem Maße vorhanden sind. Schließ-
lich wird auf die unter sozialwissenschaftlicher Perspektive interes-
sante und relevante Unterscheidung in Streiks und streikähnliche 
Kampf maßnahmen eingegangen, die sich unter juristischen und rein 
mathematisch-statistischen Dimensionen allein nicht adäquat erfassen 
läßt. Zum Schluß werden auf der Basis der bis dahin durchgeführten 
Untersuchungen einige Überlegungen zur Reform des Streikrechts im 

1 Vgl. zu verschiedenen juristischen Problemen von Arbeitskämpfen in 
bezug auf die Privatwirtschaft u.a.: Kittner (1974), Zeitler (1973), Kaiser 
(1975), Wohlgemuth (1975) und (1977), Glietsch (1976), Nitsche (1976), Zachert / 
Metzice / Hcmier (1978). 

2 Vgl. u.a. Rajewsky (1970); Joachim (1974), 28 ff.; Däubler (1974), 432 ff. 
3 Vgl. u. a. von Münch (1970), Isensee (1970), zusammenfassend Viniol 

(1975), 28 - 44; Reuss (1977), 417 ff. 
4 International vergleichend u.a. Däubler (1971), 31 -36; Kaye (1973), 313; 

von Beyme (1977), 189 ff. 
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öffentlichen Dienst angestellt, da dieses als wichtiges Teilproblem einer 
anstehenden allgemeinen Dienstrechtsreform anzusehen ist. 

Den Ausgangspunkt der Betrachtung bildet die These, daß eine ein-
zelne sozialwissenschaftliche Disziplin Streikprobleme nicht umfassend 
und adäquat erklären kann; vielmehr müssen in einem interdiszipli-
nären Ansatz die Beiträge verschiedener Disziplinen (besonders der 
Soziologie, Ökonomie, Rechtswissenschaft) herangezogen werden, um 
disziplinären Parochialismus5 zu vermeiden. Gegenstand der Analyse 
sollen weniger quantitative Aspekte von Streiks (z. B. Anzahl der 
Ausfalltage, der beteiligten Arbeitnehmer, der Streiks) als vielmehr 
qualitativ-strukturelle Probleme sein. 

2. Aspekte eines Vergleichs von Streiks 
in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst 

Staat und öffentliche Körperschaften sind häufig monopolistische 
Anbieter von Sachgütern und Dienstleistungen, die im Gegensatz zu 
weiten Bereichen des privaten Sektors durch unelastische Nachfrage, 
durch geringe Substitutionsmöglichkeiten, durch Monopolcharakter des 
Angebots sowie durch ihre große Bedeutung für die Bedürfnisbefriedi-
gung der Konsumenten gekennzeichnet sind. Entsprechend unelastisch 
ist die Nachfrage nach dem Faktor Arbeit im öffentlichen Sektor. 

In der Bundesrepublik sind — im Gegensatz zu anderen Ländern6 — 
bisher nur relativ wenige Arbeiten zur Arbeitskampffrage vorgelegt 
worden. Die weitaus meisten wissenschaftlichen Beiträge haben unter 
der hier relevanten Perspektive den gravierenden Nachteil, daß die 
angestellten Kalküle und Hypothesen wegen der soeben skizzierten 
Unterschiede ausschließlich für den privaten Sektor dualer ökonomi-
scher Systeme gelten7. Die deutsche Streikforschung folgt damit der 
innerhalb der industrial and labor relations deutlich feststellbaren 
Tendenz, zunächst Probleme der Privatwirtschaft zu behandeln bzw. 
erst in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium den öffentlichen 
Sektor in die Analyse einzubeziehen8. Einige für den weiteren Gedan-
kengang relevante Klassifizierungen sind daher notwendig. 

2.1 Staat und Arbeitskampf 
Natürlich sind Streiks im öffentlichen Dienst nicht bereits deswegen 

in ihren Konsequenzen verschieden von solchen im privaten Sektor, 

s Stern (1978), 36 ff., ähnlich auch Walker (1977), 309 f. 
6 Vgl. Pettman (1976). 
7 Vgl. u. a. IMSF (1969), Külp (1969), Noe (1970), Schneider (1971), Schu-

mann et al. (1971), Wiedemann (1971), Blanke (1972), Hoß (1974), Redaktions-
kollektiv (1974), Hernekamp (1975), Dzielak (1978). 

s Vgl. für die USA jüngst Somers (1977), 7 f. 
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nur weil sie im öffentlichen Sektor stattfinden. Das relevante Ab-
grenzungskriterium ist nicht — wie gelegentlich in der öffentlichen 
Diskussion behauptet wird — in der privaten vs. öffentlichen Eigen-
tümerschaft, sondern in der Wichtigkeit der im Falle eines Streiks zeit-
weise nicht-verfügbaren Sachgüter und Dienstleistungen zu sehen. 
Für die Bundesrepublik kann — im Gegensatz zu anderen Volkswirt-
schaften — davon ausgegangen werden, daß die überwiegende Mehr-
zahl der für größere Konsumentengruppen essentiellen Sachgüter und 
Dienstleistungen im öffentlichen Sektor produziert wird. 

Staatliche Interventionen in ökonomische Prozesse bzw. in die Be-
ziehungen zwischen den Tarifpartnern nehmen quantitativ und quali-
tativ immer mehr zu, da der Staat — bzw. konkret Regierung und 
Parlament — in nahezu allen entwickelten Industrienationen für ma-
kroökonomische Ziele wie hohes Beschäftigungsniveau und relative 
Preisniveaustabilität verantwortlich geworden sind. Der Staat wird 
somit immer mehr zum dominierenden Akteur im System der Arbeits-
beziehungen9. In bezug auf Arbeitskämpfe wird der Staat — als Re-
präsentant des gesellschaftlichen Systems — im allgemeinen und in 
bezug auf den öffentlichen noch stärker als in bezug auf den privaten 
Sektor bemüht sein, Streiks zu verhindern bzw. mindestens in ihren 
Wirkungen einzuschränken und einzudämmen. Die im Tarifvertrags-
gesetz garantierte, als konstitutives Prinzip der Arbeitsbeziehungen an-
zusehende Tarifautonomie kann entscheidend tangiert werden, wenn 
ein breit gefächertes Interventionsinstrumentarium zur Verfügung 
steht. Diese staatlichen Bemühungen haben erklärtermaßen das Ziel, 
„volkswirtschaftliche Schäden" zu minimieren und werden besonders 
mit dem Argument geführt, das „Gemeinwohl" schützen zu müssen. 
Das Problem der Politisierung von Arbeitskämpfen ist im öffentlichen 
Dienst eher gegeben als in der Privatwirtschaft, da ökonomische und 
politische Konflikte sich nicht institutionell trennen lassen. 

2.2 Streikkosten 

Wenn Beschränkungen der gewerkschaftlichen Streikmöglichkeiten 
gefordert werden, geschieht dies meist mit dem Hinweis auf die hohen 
Kosten von Streiks. Dieses Argument gewinnt im öffentlichen Sektor 
an Bedeutung und Aktualität, während es für den privaten Sektor, 
auf den es ursprünglich gemünzt war, häufig unzutreffend ist: Bei be-
stimmten Produkten (besonders bei längerfristigen Konsumgütern, 
nicht hingegen bei sehr kurzfristigen) kann ein Abbau des Lagerbe-
standes den Produktionsausfall durchaus kompensieren, oder es besteht 

» Vgl. u.a. Roberts (1971), 59; Kahn-Freund (1972), 395; Dunlop / Harbison / 
Kerr! Myers (1975), 18; Hyman (1975), 121 ff. 
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die Möglichkeit, nach Abschluß des Streiks den Produktionsausfall 
durch Mehrproduktion aufzuholen. Im zuletzt genannten Fall wird nur 
der Produktionszeitpunkt, nicht hingegen das Produktionsausmaß ver-
ändert; für die Arbeitnehmer tritt ein momentaner, kein permanenter 
Einkommensverlust ein. Falls konkurrierende Unternehmen existieren, 
die nicht im selben Zeitraum bestreikt werden, kann auf deren Güter 
und/oder Dienstleistungen zurückgegriffen werden, so daß noch nicht 
einmal kurzfristig soziale Kosten entstehen. In Analogie zu dieser 
Argumentation kommt Cullen nach Durchsicht einer Reihe von empiri-
schen Streikstudien zu dem Ergebnis, daß diese Arbeiten deutlich ge-
zeigt haben, "that the economic effects of a work stoppage are often 
less drastic than the casual observer is likely to assume. There are 
many ways in which the Output apparently lost during a strike can be 
offset or recaptured, and there are many ways in which consumers can 
adapt to temporary shortages10." 

Es ist generell zu unterscheiden zwischen privaten und sozialen Ko-
sten von Streiks, d. h. zwischen Kosten, die den Parteien entstehen 
(Einkommens- bzw. Profitminderung) und Kosten, welche die gesamte 
Volkswirtschaft treffen (verminderter Output von Gütern und Dienst-
leistungen). Streiks im privaten Sektor verursachen relativ höhere 
private Kosten als Streiks im öffentlichen Sektor, welche relativ höhere 
soziale Kosten zur Folge haben. Die Erzielung derartiger negativer 
Effekte ist in bezug auf den öffentlichen Dienst notwendiger Bestand-
teil gewerkschaftlicher Strategie, in der Privatwirtschaft dagegen eher 
nicht-intendierte Nebenfolge. Streiks bei der Post etwa sind mit kaum 
kalkulierbaren, erheblichen sozialen Folgekosten verbunden. Besondere 
Schwierigkeiten für die Öffentlichkeit entstehen bei der Nicht-Erbrin-
gung lebensnotwendiger Dienstleistungen (u. a. Versorgung mit Gas, 
Wasser und Elektrizität) und bei Streiks im Verkehr- sowie Gesund-
heitswesen. 

Die Wirkung von Streiks wird im öffentlichen Dienst häufig dadurch 
erhöht, daß ein erheblicher Teil der von großen Konsumentengruppen 
benötigten Dienstleistungen zum sofortigen Verbrauch bestimmt ist, 
d. h. nicht — wie besonders längerfristige Konsumgüter — gelagert 
werden kann. Aus diesem Grunde wäre eine Mehrproduktion dieser 
Dienstleistungen vor und/oder nach dem Streik häufig sinnlos bzw. gar 
nicht möglich. Weiterhin bestehen keine regionalen Ausweichmöglich-
keiten und keine Importgelegenheit. Schließlich ist der Anteil der 
Dienstleistungen am Gesamtprodukt im öffentlichen Sektor größer als 
im privaten. 

10 Cullen (1968), 45; sehr ähnlich auch U.S. Department of Labor Report 
(1970), 51. 

39 Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 1980 6 
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Neben der — aus ökonomischen Kategorien abgeleiteten — Unter-
scheidung von Konsum- und Investitionsgütern läßt sich die — juri-
stische — Differenzierung von Hoheits- und Leistung sv er waltung auf 
unser Problem anwenden, wobei sich folgendes Resultat ergibt: Häufig 
haben Streiks im Bereich der Leistungsverwaltung (z. B. bei Verkehrs-
oder Versorgungsbetrieben) — besonders langfristig — wesentlich ein-
schneidendere Konsequenzen als Streiks im Bereich der Hoheitsverwal-
tung (z. B. Finanz Verwaltung). 

2.3 Streik als ökonomisches und politisches Druckmittel 

Das gewerkschaftliche Druckmittel des Streiks wird in der Privat-
wirtschaft gezielt gegen einzelne Adressaten (einzelne Arbeitgeber oder 
Arbeitgeberverbände, allgemein gegen den Tarifpartner) eingesetzt, 
während es im öffentlichen Sektor de facto gegen die Öffentlichkeit, 
d. h. gegen alle Nachfrager oder zumindest größere Konsumenten-
gruppen, gerichtet wird mit dem Ziel, daß diese über den politischen 
Prozeß die Arbeitgeber/Politiker im Sinne der streikenden Gruppe be-
einflussen. Die gewerkschaftliche Taktik, sogenannte Schwerpunkt-
streiks in ganz bestimmten Schlüsselbereichen der Kommunalwirtschaft 
(vgl. 3.2.) zu organisieren, ist insofern nicht nur wirtschaftlich, d. h. aus 
gewerkschaftlicher Perspektive ökonomisch effizienter als die Durch-
führung von Flächen- bzw. Vollstreiks, sondern auch wirkungsvoller. 

Streiks im öffentlichen Dienst sind primär auf die Erzielung von 
Drittwirkungen11 und Einflußnahme der Öffentlichkeit über politische 
Mechanismen gerichtet, da wegen fehlender unmittelbarer Gewinnaus-
sichten der öffentlichen Arbeitgeber (non profit organisations) kaum 
eine Zufügung ökonomischen Schadens möglich ist, während Streiks in 
der Privatwirtschaft primär den Verhandlungsgegner treffen, d. h. 
ökonomisch schwächen sollen. 

Vom rein ökonomischen Standpunkt her könnten öffentliche Arbeit-
geber, besonders der Bund (vgl. zur Differenzierung der Arbeitgeber 
in Bund, Länder und Gemeinden bes. 3.2), einem Streik sogar relativ 
gleichgültig gegenüberstehen, da die Einnahmen nicht ausschließlich 
— oder nicht einmal zum größeren Teil — aus dem Verkauf von Sach-
gütern und Dienstleistungen resultieren, mithin also bei einem Streik 

11 Gemeint sind mit dem Terminus Drittwirkungen nicht allgemeine Be-
schäftigungsaspekte von Arbeitskämpfen (vgl. hierzu Zinn (1974), 200 ff.), 
sondern die Auswirkungen auf die betroffene Öffentlichkeit bzw. mindestens 
auf größere Konsumentengruppen. Dieser wichtige Aspekt von Arbeits-
kämpfen im öffentlichen Dienst wird häufig verkannt: „Vor allem wegen 
des weitgehenden Ausfalls des öffentlichen Nahverkehrs brachte der Streik 
unvermeidlich auch für die werktätige Bevölkerung Erschwernisse mit sich." 
Steinhaus (1975), 150. 
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nicht wie im privaten Sektor relevante Einkommensverluste entstehen; 
die aus der Erhebung von Steuern resultierenden Einkünfte sind jedoch 
prinzipiell unabhängig von Streiks. Außerdem brauchen im Streikfall 
— wie im privaten Sektor — die Löhne nicht weitergezahlt zu werden. 
Freilich greift — wie eingangs behauptet und im folgenden belegt — 
eine rein ökonomische, d. h. disziplinäre Betrachtungsweise zu kurz. 

Es bedarf stattdessen eines polit-ökonomischen Ansatzes. Innerhalb 
der neueren sozialwissenschaftlichen Theorien der Drohung12 ist ver-
schiedentlich betont worden, daß in analytischer Perspektive die An-
drohung einer Kampfmaßnahme strikt unterschieden werden muß von 
ihrer Durchführung. Im öffentlichen Sektor ist jedoch die Wirkungs-
weise einer Drohung prinzipiell verschieden von der in der Privat-
wirtschaft, da hier den Arbeitgebern nicht wirksam die Zufügung 
ökonomischen Schadens durch Streiks angedroht werden kann. Der 
Drohmechanismus bleibt trotzdem wirksam, wird jedoch anders ver-
mittelt, indem der Regierung politischer Schaden angedroht wird13. 

Oder, anders formuliert: Im öffentlichen Sektor, wo ökonomische 
Druckmittel weitgehend fehlen, übernehmen politische Elemente (be-
sonders Stimmenmaximierungskalküle der Politiker) die zentrale Funk-
tion von Druckmitteln, d. h. Drohungen wirken vor allem über das 
politische Subsystem auf die Politiker und beeinflussen deren Verhal-
ten im Sinne der potentiellen Wählergruppen, ökonomische Deter-
minanten wie Entwicklung der Profite und Nachfrage nach dem Pro-
duktionsfaktor Arbeit bzw. Arbeitslosenquote sind insgesamt weniger 
relevant als in der Privatwirtschaft. 

3. Streiks im öffentlichen Dienst: 
Kausalfaktoren, Häufigkeit, Taktik, Dauer 

3.1 Bestimmungsgründe 

Streiks im öffentlichen Sektor sind nicht erst seit kurzem zu kon-
statieren14. In verschiedenen westlichen Industrienationen sind jedoch 
seit Mitte der 60er Jahre die Konfliktquantitäten — zumindest 

12 Vgl. bes. Külp (1965) und (1969), Schelling (1970), Keller (1974), Wolters 
(1976). 

13 Empirisch fundieren lassen sich die angestellten Überlegungen u. a. 
folgendermaßen: "City officials bearing direct responsibility for negotiating 
with civil service unions openly admitted in interviews that labor peace 
was their primary goal and that questions of economic or managerial costs 
became secondary considerations in the face of what they regarded, as 
a serious strike threat." (Horton [1973], 531; ähnlich auch Helfgott [1974], 
186). 

14 Einen ausgezeichneten Überblick über Streiks im öffentlichen Dienst 
in Deutschland zwischen 1920 und 1970 vermittelt McPherson (1971), 171 - 191. 
Vgl. für die USA u. a. Ziskind (1940), Stieber (1967), 80. 

39* 
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vorübergehend — signifikant gestiegen15. Auch die Bundesrepublik ist 
von dieser Entwicklung nicht unberührt geblieben, obgleich die Zahl 
der Streiks und streikähnlichen Kampfmaßnahmen im internationalen 
Vergleich absolut und relativ niedrig blieb und deutlich unter der des 
privaten Sektors liegt. 

Diese wachsende Anzahl von Kampfmaßnahmen im öffentlichen 
Dienst ist zweifellos zu sehen in Verbindung mit dem seit Mitte der 
60er Jahre in verschiedenen westlichen Industrienationen zunehmen-
dem Streikaufkommen in der Privatwirtschaft16; die Prognose vom 
„withering away of the strike"17 erwies sich für entwickelte Industrie-
gesellschaften als überaus problematisch18. Bemerkenswert ist die 
Tatsache, daß es in der Bundesrepublik kaum Streiks im öffentlichen 
Dienst gegeben hat, obwohl die Mehrzahl der Beschäftigten über ein 
legales Streikrecht verfügt, während in anderen vergleichbaren Län-
dern bei wesentlich strikteren Streikverboten de facto mehr Streiks 
registriert wurden18a. Im Gegensatz zu diesen Ländern besteht in der 
Bundesrepublik kein Zusammenhang mit einer zunehmenden Verge-
werkschaftung der öffentlichen Bediensteten. 

Weitere Gründe liegen in folgenden Sachverhalten: 

3.1.1 In der industrial relations-Literatur ist verschiedentlich die 
These vertreten wordent daß eine positive Korrelation zwischen 
(hohem) Grad von Zentralisierung und (geringem) Ausmaß industriel-
ler Konflikte bestehe19. Clark19a hat die Vermutung geäußert, daß in 
den USA das dezentralisierte Verhandlungssystem zu der ungewöhn-
lich hohen Zahl von Streiks im öffentlichen Sektor beigetragen habe, 
zumal es Rivalität zwischen konkurrierenden Gewerkschaften hervor-

iß Vgl. für die USA u.a. Moskow / Loewenberg / Koziara (1970), 177 ff., 
sowie Anderson / Kaye (1973), 14 ff., Burton / Krider (1975), 135 ff. Vgl. für 
Großbritannien bes. Hepple / Higgins (1971), 168. 

16 Vgl. Barkin (1975). 
17 Ross / Hartmann (1960), 4 f.; Ross (1969), 175 ff.; ähnlich auch Kerr / 

Siegel (1969). 
is Vgl. u.a. Fisher (1973), 133ff.; Hibbs (1976), 10361, 1056 und (1978), 153 

bis 175; Hyman (1975), 189 f. und (1977), 821 
1 8 a Bei einer international vergleichenden Analyse über das Streikrecht 

im öffentlichen Dienst in verschiedenen nationalen Hechtsordnungen kommt 
Däubler zu folgender Kategorisierung: 
— Länder mit Streikverbot im öffentlichen Dienst: 

Schweiz, Niederlande, USA, Japan; 
— Länder mit unklarer Rechtslage: 

Belgien, Luxemburg, Österreich, Dänemark; 
— „streikfreundliche" Rechtsordnungen: 

Frankreich, Italien, England, Schweden, Norwegen. 
(Vgl. Däubler [1971], 31-61. International vergleichend auch: Leistner 

[1975], von Beyme [1977], 189 ff.) 
1» Vgl. u.a. Davey (1972) 41; Weber (1963), 107; Hibbs (1976), 10481; 
loa Clark (1975), 202. 
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bringe. Demnach hätten die meisten europäischen Länder und beson-
ders die Bundesrepublik mit ihrem gerade im öffentlichen Dienst 
hochgradig zentralisierten Tarifverhandlungssystem mit relativ weni-
gen Streiks zu rechnen. Ein derartiges Konstrukt tendiert dazu, gleiche 
oder zumindest ähnliche Lohnzuwächse für verwandte Beschäftigten-
gruppen zu erzielen; die Bemühungen einzelner Gruppen, ihre relative 
Position im Einkommensgefüge — notfalls durch Streiks — zu ver-
bessern, sind dann wesentlich weniger erfolgversprechend als bei de-
zentralisierten Verhandlungssystemen (vgl. 3.3). 

3.1.2 Ein weiterer Bestimmungsgrund liegt in der Tatsache, daß sich 
die quantitativ bedeutende Gruppe der Beamten bisher weitgehend an 
das bestehende Streikverbot gehalten hat, was u. a. dadurch ermöglicht 
wurde, daß die Beamtenverbände gruppenspezifische Ziele recht effek-
tiv mit Hilfe politischer Mittel verfolgen und durchsetzen können (vgl. 
4.3). Es hat zwar besonders in den 70er Jahren die in 4.3 erwähnten 
streikähnlichen Kampfmaßnahmen (vor allem „Dienst nach Vorschrift") 
verschiedener Gruppen gegeben, die allerdings nicht in der Arbeits-
kampfstatistik ausgewiesen wurden und vom Volumen her nicht be-
sonders gravierend waren. Interessanterweise wurden sie vor allem 
dann geführt, wenn sich eine materielle Schlechterstellung des Be-
soldungs- gegenüber dem Tarifbereich andeutete. 

Verschiedentlich ist die These vertreten worden, daß Konkurrenz 
durch andere Gewerkschaften zu militanterem Verhalten führe; poten-
tiellen Mitgliedern solle demonstriert werden, daß man eine effektivere 
Interessendurchsetzung garantieren könne20. 

Im Juni 1976 beschloß der 8. ordentliche Gewerkschaftstag der ÖTV, 
künftig keine gemeinsamen Tarifverhandlungen mit der DAG mehr zu 
führen, was seit langem der Fall gewesen war. Die DAG bildete 
daraufhin mit dem Marburger Bund und der „Gemeinschaft der Ge-
werkschaften und Verbände des öffentlichen Dienstes" (GGVÖD) eine 
neue Tarifgemeinschaft für Angestellte. Gemäß der o. g. Hypothesen 
müßte diese Entwicklung zu einem höheren Streikvolumen führen. Zu-
mindest die Verhandlungsstruktur ist durch die notwendig gewordenen 
sogenannten Dreiecksverhandlungen zwischen öffentlichen Arbeitge-
bern und ÖTV einerseits, sowie der neuen Tarifgemeinschaft anderer-
seits erheblich verkompliziert worden. Die ersten Verhandlungsrunden 
zeigten bereits erhebliche Meinungsverschiedenheiten auf Gewerk-
schaftsseite. 

20 Vgl. u.a. Hellriegel / French / Peterson (1970), 3851; Reynolds (1974), 419; 
Liebermann (1969), 51; Spero / Cappazzola (1973), 31 ff.; Livingston (1972), 74; 
von Beyme (1977), 165. 
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3.2 Die Verteilung von Streiks 

Es läßt sich nachweisen, daß trotz aller institutionellen, historischen 
und juristischen Unterschiede die Verteilung von Streiks in der Bun-
desrepublik derjenigen in vergleichbaren Ländern (z. B. den USA21) 
ähnlich ist, d. h. daß Streiks vor allem auf lokaler Ebene geführt wer-
den. Die Gründe sind folgende: 

3.2.1 Die Dienstverhältnisstruktur ist in zeitlicher Perspektive bei 
relativer Konstanz des Beamtenanteils durch Verminderung des Ar-
beiter- und Erhöhung des Angestelltenanteils charakterisiert22. Bei den 
Kommunen sind relativ mehr Arbeiter beschäftigt, während Beamte 
und Richter kaum vertreten sind; für die Bundesländer gilt das Ge-
genteil. Die Erfahrung zeigt, daß die Streikbereitschaft der Arbeiter 
größer ist als die der übrigen Gruppen23. 

3.2.2 Damit korrespondiert ein mögliches Ausscheren der kommuna-
len Arbeitgeber aus der Koalition von Bund, Ländern (Tarifgemein-
schaft der Deutschen Länder — TdL) und Gemeinden (Vereinigung 
der Kommunalen Arbeitgeberverbände — VkA). Da die Vertreter der 
kommunalen Arbeitgeber als erste mit Streiks zu rechnen haben bzw. 
für sie gewerkschaftliche Streikdrohungen am glaubwürdigsten sind, 
existiert eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, daß diese als erste einen 
drohenden Streik durch ein höheres Angebot abzuwenden versuchen. 

Den deutlichsten, keinesfalls aber einzigen empirischen Beleg für 
diesen Zusammenhang bot die Situation im Herbst 1969. Mitglieder 
der VkA sind — ebenso wie die der TdL — nicht zum Abschluß eige-
ner Tarifverträge oder sonstiger arbeitsrechtlicher Vereinbarungen be-
rechtigt. Verschiedene andere, nicht der VkA angehörende kommunale 
Arbeitgeber erfüllten jedoch vorab weitgehend die Forderungen der 

21 "The great majority of the strikes took place at the municipal level. 
Occasionally did stoppages occur in state government and very rarely in 
federal employment." (Bok/Dunlop [1970], 332; ähnlich auch Stieber [1967], 
80; Loewenberg [1972], 192 und Reynolds [1974], 690 f.; Beal / Wickersham / 
Kienast [1972], 478). 

22 Der Anteil der Gruppe der Beamten und Richter „an der Gesamtbe-
schäftigtenzahl im öffentlichen Dienst beträgt rund 45 °/o. Damit hat ihre 
Bedeutung gegenüber 1960 sogar noch leicht zugenommen. Bei den Ange-
stellten und Arbeitern haben sich die Gewichte dagegen verlagert. Machten 
die Angestellten 1960 noch fast ein Viertel und die Arbeiter fast ein Drittel 
aller Angehörigen des öffentlichen Dienstes aus, so war es 1973 fast genau 
umgekehrt." (Tofaute [1975], 74; Schäfer/Skiba/Tofaute [1975], 27). 

23 Zur Zeit des Arbeitskampfes im Febraur 1974 waren beschäftigt: 
— beim Bund 170 000 Angestellte und 131 000 Arbeiter, 
— bei den Ländern 467 000 Angestellte und 174 000 Arbeiter, 
— bei den Gemeinden 450 000 Angestellte und 314 000 Arbeiter, 
— bei Bundesbahn und Bundespost 72 000 Angestellte und 330 000 Arbeiter. 
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streikenden Arbeiter und leiteten damit eine Tarifbewegung des ge-
samten öffentlichen Dienstes ein. Diese unter dem Druck drohender 
Arbeitsniederlegungen zustandegekommenen isolierten Abschlüsse 
üben einen nicht unerheblichen psychologischen Einfluß aus und prä-
judizieren zwar nicht de iure, wohl aber de facto die übrigen Tarif -
verhandlungen und darüber hinaus die Gestaltung der Beamtenbesol-
dung. Vor allem der Erwartungshorizont der Gewerkschaftsmitglieder 
orientiert sich an der Höhe dieser vorgezogenen Abschlüsse. 

In historischer Perspektive war 1969 freilich kein Ausnahmefall. Bei 
weiteren Gelegenheiten (1955, 1962, 1964, 1966, 1970, Herbst 1973, 1974, 
1977) war das gleiche Verhaltensmuster zu konstatieren24. Die gewerk-
schaftliche Verhandlungstaktik wird auf diese Zersplitterung der Ge-
genseite angelegt, indem etwa Streikdrohungen nicht pauschal gegen 
die Arbeitgeberkoalition, sondern gezielt gegen die kommunalen Ar-
beitgeber gerichtet werden. Die Länder und besonders der Bund, die 
um die Rettung einheitlicher Regelungen bemüht sind, werden dann 
ebenfalls zu Konzessionen gegenüber gewerkschaftlichen Forderungen 
veranlaßt, wobei vor allem der Bund immer wieder versucht, die 
Arbeitgeberkoalition aufrechtzuerhalten25. 

3.2.3 Weiterhin ist davon auszugehen, daß Streikdrohung bzw. 
Streiks auf kommunaler Ebene die öffentlichen Arbeitgeber am ehesten 
konzessionsbereit stimmen, da die Nicht-Erbringung bestimmter kom-
munaler Dienstleistungen wie Müllabfuhr, Energieversorgung oder der 
Ausfall eines Massenverkehrssystems einen sofortigen und unmittelba-
ren Einfluß auf größere Konsumentengruppen ausüben, d. h. daß die 
Einbeziehung der Öffentlichkeit in Form eines multilateralen bargai-
nings wegen der unmittelbaren Betroffenheit eher gelingt. Eine der-
artige direkte und unmittelbare Betroffenheit größerer Konsumenten-
gruppen existiert kaum bei Nichterbringung der von Ländern und 
Bund bereitgestellten Sachgüter und Dienstleistungen. 

Auch sind die personellen Verquickungen von politischen Mandaten 
und gewerkschaftlichen Funktionen hier am intensivsten, d. h. Träger 
von Arbeitgeberfunktionen haben gleichzeitig Führungspositionen in-
nerhalb der Gewerkschaft inne; die unter den arbeitsrechtlichen Rah-
menbedingungen von Tarifautonomie geforderte Gegnerfreiheit ist 

24 vgl . McPherson (1971), 79. 
25 So etwa im Beschluß der Bundesregierung zur Tarifsituation im öffent-

lichen Dienst: „Im Interesse einheitlicher Regelungen für den gesamten 
öffentlichen Dienst bittet die Bundesregierung die Länder und die Gemein-
den, die bevorstehenden Tarifverhandlungen gemeinsam mit dem Bund 
vorzubereiten und zu führen." Bulletin des Presse- und Informationsamtes 
des Bundesregierung vom 24. 9.1969. 
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damit nicht immer gegeben. In diesem Zusammenhang kann eine ent-
scheidende Determinante für die Tatsache liegen, daß bestimmte Groß-
kommunen dazu neigen, aus der geschlossenen Arbeitgeberfront aus-
zubrechen. 

Die Kommunen scheinen bei Arbeitskonflikten primär an einer rei-
bungslosen Erbringung des Outputs interessiert zu sein, d. h. sie ver-
suchen, die kontinuierliche Bereitstellung von Sachgütern und Dienst-
leistungen zu garantieren, indem sie die Forderungen der produzieren-
den Gruppen weitgehend erfüllen, um einen Streik zu verhindern bzw. 
schnell zu beenden. Demgegenüber ist der Bund eher an finanziellen 
Kalkülen (Steuerlastquote) orientiert. Er verfügt über die (institutionell 
limitierte) Möglichkeit einer Steuererhöhung, was bei den Ko'mmuenen 
kaum als realistische Handlungsalternative anzusehen ist. Allerdings 
drohen bei dieser Strategie politische Kosten. 

3.2.4 In Kalkülen der gewerkschaftlichen Streiktaktik liegt eine 
weitere Determinante. Gewerkschaften müssen auch bei Streiks im öf-
fentlichen Dienst Streikgelder zahlen, die als gravierender Bestandteil 
der gewerkschaftlichen Kosten in das Funktionärskalkül eingehen. 
Ein regional eng begrenzter Konflikt verursacht jedoch erheblich ge-
ringere Kosten als ein sogenannter Flächenstreik, so daß von der Ge-
werkschaftsorganisation her eine deutliche Präferenz für einen Streik 
auf kommunaler Ebene besteht. Der gewerkschaftliche Organisations-
grad ist hier besonders hoch, d. h. beträgt z. B. bei den Elektrizitäts-
werken und in den Verkehrsbetrieben über 90 °/o. Da ein hoher Orga-
nisationsgrad als Voraussetzung zur Durchführung von Schwerpunkt-
streiks anzusehen ist, empfiehlt sich ein Streik auf dieser Ebene. 

3.2.5 Für den Bereich der ÖTV, der größten und wichtigsten Ge-
werkschaft des öffentlichen Dienstes, hat Kalbitz durch Analyse der 
empirischen Daten die behaupteten Zusammenhänge bestätigt: „In 
Konsequenz der Trennung in zwei verschiedene Gruppen von Kon-
fliktpartnern sind auch die Streikziffern für die ÖTV zweigeteilt. 
Zweigeteilt deshalb, weil die Streikziffern für Kommunen und Privat-
unternehmen einerseits und für Bund und Länder andererseits sich als 
zwei scharf abgrenzbare und hochdifferenzierende Zahlengruppen ge-
genüberstehen26." In Analogie hierzu konnte für den Zeitraum von 
1948 bis 1968 nur ein Warnstreik im Bereich der ÖTV festgestellt 
werden, der am 19. März 1958 — von den Kommunalarbeitern geführt 
— als einziger Flächenstreik auf die gesamte BRD ausgedehnt wurde27. 

26 Kalbitz (1972), 109. 
27 Ebd., 176 ff. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/schm.100.6.615 | Generated on 2024-12-22 16:45:01



Probleme von Arbeitskonflikten im öffentlichen Dienst 627 

3.3 Streiktaktik der Gewerkschaften und Streikdauer 

Besonders Olson in seiner Theorie der Interessenverbände28 sowie 
Buchanan in seiner Theorie der öffentlichen Güter29 haben auf eine 
Unterscheidung hingewiesen, die in unserem Zusammenhang relevant 
ist, auf die Differenzierung in kleine und große Gruppen nämlich: In 
kleinen Gruppen geht das Individuum davon aus, daß sein eigenes 
Verhalten das der übrigen Gruppenmitglieder beeinflußt, was in gro-
ßen Gruppen nicht der Fall ist. — Unter Störpotential einer Gruppe 
soll deren Fähigkeit verstanden werden, durch Zurückhaltung ihrer 
funktional notwendigen Leistung (Streik) bzw. durch Androhung die-
ser Zurückhaltung (Streikdrohung) Druck auf die Regierungspolitiker 
auszuüben, da für diese Stimmenverluste zu befürchten sind, weil die 
von der Nicht-Erbringung der Gruppenleistung betroffenen Konsumen-
ten/Wähler dieses der Regierung zurechnen und ihre Wahlentscheidung 
revidieren. 

Die gewerkschaftliche Streiktaktik folgt einem interessanten Muster, 
das sich nahezu idealtypisch am Streik im Februar 1974 aufzeigen 
läßt. Wenn die Gewerkschaft ihre Forderungen mit Hilfe von Kampf-
maßnahmen durchsetzt, streikt eine kleine Beschäftigtengruppe mit 
hohem Störpotential30 meist auf lokaler Ebene, da die erwähnten 
Zweige der Kommunalwirtschaft besonders in den Großstädten extrem 
störanfällig sind (vgl. 3.2.3). Solche Gruppen existieren prinzipiell un-
abhängig vom kollektiven Status der Gruppenmitglieder; die Realisie-
rung eines hohen Störpotentials wird vor allem von kleinen, nicht 
beamteten Gruppen angedroht, da für Beamte keine Kollektivverhand-
lungen geführt werden. Die Streikbereitschaft dieser kleinen Gruppen 
in Schlüsselpositionen ist überdurchschnittlich hoch, da diese ihre Ein-
flußmöglichkeiten kennen. Weil den Arbeitgebern diese Zusammen-
hänge ebenfalls bewußt sind, genügt zumeist die Androhung von 
Kampfmaßnahmen, um Konzessionen zu erreichen. 

Die von kleinen Gruppen in Schlüsselpositionen erzielten Einkom-
mensverbesserungen kommen bei zentralisierten Verhandlungssyste-
men wie dem der Bundesrepublik automatisch und direkt auch allen 
anderen Gruppen zugute, d. h. einzelne Gruppen können zwar ihre 
spezifischen Interessen nicht vollständig durchsetzen, dafür aber eine 
Bewegung des gesamten Tarifbereichs auslösen. Weiterhin hat dieser 

28 Olson (1968). 
20 Buchanan (1968). 
30 Neben der strategischen Alternative, streikende Gruppen bestimmen, 

d. h. Gruppen mit hohem Störpotential auswählen zu können, verfügt die 
Gewerkschaft noch über die Möglichkeit, Streiks auch bereichsspezifisch 
(vgl. 4.4.) und zeitlich steuern zu können, wodurch den Arbeitgebern die 
Kalkulation von Gegenmaßnahmen erschwert wird. 
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Tarifabschluß unmittelbar und direkt Einfluß auf den Besoldungsbe-
reich, wobei letzterer dem ersteren seit Jahren quasi-automatisch folgt, 
da die Politiker wegen des von ihnen angestellten Stimmenmaximie-
rungskalküls keine wesentliche Verschlechterung der materiellen Posi-
tion zulassen können31. 

Bei einer Streikdiskussion unter besonderer Berücksichtigung der 
Privatwirtschaft kann in der Regel davon ausgegangen werden, daß 
die Gewerkschaft relative Vorteile erzielt, wenn ein Streik möglichst 
schnell abgeschlossen wird (u. a. werden die zu leistenden Unterstüt-
zungszahlungen das Budget der Gewerkschaft nicht allzu stark bela-
sten). In diesem Mechanismus liegt die Ursache für die Arbeitgeber-
taktik, einen Schwerpunktstreik mit einer Flächenaussperrung zu 
beantworten. Bei einem längeren Streik im privaten Sektor summie-
ren sich die relativen Vorteile der Arbeitgeber32. 

Diese Kalküle treffen im öffentlichen Sektor nicht zu, da hier die 
Arbeitgeber/Politiker wegen des Stimmenmaximierungskalküls ebenso 
wie die Gewerkschaft an einem schnellen Streikende interessiert sein 
müssen33. Dieser Stimmenmaximierungsmechanismus wirkt wesentlich 
direkter und unmittelbarer als in der Privatwirtschaft, da öffentliche 
Arbeitgeber zugleich Politiker sind und dadurch über andere Inter-
ventionsstrategien verfügen als im privaten Sektor. 

Aus den genannten Gründen sind Streiks im öffentlichen Sektor 
in der Bundesrepublik — ebenso wie in anderen westlichen Industrie-
nationen34 — durchschnittlich kürzer als in der Privatwirtschaft. Der 
umfassendste Streik im Februar 1974 dauerte lediglich drei Tage. 

3.4 Handlungsalternativen der Arbeitgeber 

Streiks richten sich — im Gegensatz zur Privatwirtschaft — wegen 
der Erzielung von Drittwirkungen primär gegen die Öffentlichkeit und 
nur mittelbar gegen die Arbeitgeber (vgl. 2.3). Die Möglichkeit der 
Verursachung politischer Kosten durch Streiks und streikähnliche 
Kampfmaßnahmen wirft die Frage nach den Handlungsalternativen 

31 Vgl. Keller (1979). 
32 "As a strike lengthens, it commonly bears more heavily on the union 

and the employees than on management. Strike relief is no substitute for 
a job. Even regular strike benefits which usually exhaust the union treasury 
quite rapidly . . . are no substitute for a job." (Wellington / Winter [1969], 
1125; Wellington/Winter [1971], 27.) 

33 Vgl. zur empirischen Fundierung des Kalküls Helfgott (1974), 186; ähn-
lich auch Shaw / Clark (1975), 12. 

34 Für die USA z.B.: "Government employee strikes tend to be shorter 
than those in private industry, averaging only 5.5 days of idleness per 
worker in 1958 - 70 compared with 16.8 among all workers" (Stieber [1973], 
161; ähnlich auch Kreps / Somers / Perlman [1974], 199). 
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der Politiker/Arbeitgeber auf. Besonders in der öffentlichen Diskus-
sion wird immer wieder behauptet, zwischen den Tarifpartnern des 
öffentlichen Dienstes bestehe keine Parität. Die Arbeitgeberseite ist 
— besonders wegen der geringen Primärerfahrung — extrem streik-
empfindlich, d. h. in aller Regel schnell konzessionsbereit, was beson-
ders für kommunale Arbeitgeber gilt (vgl. 3.2). 

Die bisher in der Bundesrepublik registrierten Aussperrungen35 ha-
ben alle in Bereichen der Privatwirtschaft stattgefunden (vor allem 
1963 und 1971 in der Metallindustrie Nordwürttemberg/Nordbaden 
und 1976 und 1978 in der Druckindustrie auf Bundesebene). Auch für 
den öffentlichen Dienst besteht in juristischer Perspektive kein allge-
meines Aussperrungsverbot; de facto verfügen hier die Arbeitgeber 
nicht über die Möglichkeit der Aussperrung, da diese entweder fatale 
oder keine Konsequenzen haben würde und weil eine Verpflichtung 
zur Erfüllung der Staatsfunktionen allgemein anerkannt wird. Ein fak-
tisches Aussperrungsverbot stärkt cet.par. die Verhandlungsmacht (bar-
gaining power) der Gewerkschaft und erhöht die Streikbereitschaft. 

Weiterhin existiert kein allgemeines oder betriebsbezogenes Arbeits-
platzrisiko: Entlassungen oder Kurzarbeit sind wegen der Anstellung 
auf Lebenszeit bei Beamten bzw. der Unkündbarkeit nach 15 Dienst-
jahren bei Angestellten und Arbeitern kaum möglich und wegen der 
Notwendigkeit der kontinuierlichen Erstellung von Sachgütern und 
Dienstleistungen wenig sinnvoll. In ökonomischer Terminologie: Eine 
Verteuerung der Arbeitsplätze gefährdet diese nicht, sondern hat allen-
falls Konsequenzen in bezug auf Neueinstellungen. Schließlich erfolgt 
die Preisbildung nicht auf Faktormärkten, und durch die Monopolstel-
lung (vgl. 2) wird besonders starker Druck auf die Regierung ermög-
licht. 

Das einzige strategische Mittel ist die Mobilisierung der öffentlichen 
Meinung — operationalisiert als veröffentlichte Meinung — gegen die 
Gewerkschaften in Form eines multilateralen bargaining. Zumindest 
bisher findet jedoch keine hierzu dringend notwendig koordinierte und 
systematisch betriebene Öffentlichkeitsarbeit statt, wodurch ein Unter-
schied zu privaten Arbeitgebern gegeben ist36. Wie vergleichbare aus-
ländische Erfahrungen demonstrieren, wäre dies sehr wohl möglich. 
Die Situation in Großbritannien und USA zeigt, daß mit zunehmender 
Streikerfahrung die Konzessionsbereitschaft der öffentlichen Arbeit-

35 Vgl. zur Problematik vor allem Kittner (1974), Raiser (1975), Zachert / 
Metzke/Hamer (1978). 

36 Zaghafte, vor allem von der Bundesregierung getragene Ansätze hierzu 
gab es vor allem vor dem Streik im Februar 1974. Zum einen wurde die 
Großzügigkeit des Angebots betont, zum anderen wurde auf die gesamt-
wirtschaftlichen Gefahren überhöhter Lohnforderungen hingewiesen. 
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geber abnimmt. Zum einen läßt sich die Öffentlichkeit dann eher im 
Prozeß des multilateralen bargaining mobilisieren; zum anderen wer-
den die Konsequenzen tendenziell weniger gravierend, da die betrof-
fenen Konsumenten Alternativen entwickeln. Auch werden die Tole-
ranzschwellen gegen die Qualitätsverluste öffentlicher Güter und 
Dienstleistungen durch häufige Streiks niedriger. 

4. Streik und streikähnliche Kampfmaßnahmen 

4.1 Allgemeine Bemerkungen 

Seit Jahren streiken in verschiedenen Ländern37 einzelne, funktional 
wichtige Gruppen, denen aus diesem Grund das Streikrecht offiziell 
nicht zugestanden wird, trotzdem oder greifen de facto zu Surrogaten 
kollektiven Maßnahmen. Streikähnliche Kampfmaßnahmen (besonders 
sick out, go slow, speed up, mass resignation, Dienst nach Vorschrift) 
sind in bezug auf die Realisierung der Gruppenziele kaum weniger 
effizient als offizielle Streiks, unter der juristischen Perspektive eines 
de facto existierenden Streikverbots jedoch weniger problematisch für 
die Beteiligten und deren Organisationen. Folglich wird die Handlungs-
alternative streikähnliche Kampfmaßnahmen häufiger realisiert. 

Die zunehmende Abhängigkeit arbeitsteilig-kooperativ organisierter 
Volkswirtschaften von der Erbringung funktional notwendiger Leistun-
gen durch Spezialistengruppen steigert nicht nur die wechselseitigen 
Abhängigkeiten, sondern auch die Chancen einzelner Gruppen, ihre 
gruppenegoistischen Ziele gegen allgemeine oder spezielle Verbraucher-
interessen durchzusetzen. Je kleiner und geschlossener diese Gruppen 
sind und je militanter sie bei extremer Notwendigkeit und Spezialisie-
rung ihrer Tätigkeiten agieren, desto eher setzen sie ihre gruppen-
spezifischen Ziele durch. 

Die Regierung muß sich aus Gründen der Effektivität und Produk-
tivität des öffentlichen Sektors die Loyalität der öffentlichen Bedien-
steten prinzipiell erhalten, die als wesentliche Leistungsträger öffent-
licher Verwaltung der Regierung bereits durch strikt legales Verhalten 
(politischen) Schaden zufügen können, indem sie die Outputfunktion 
beeinträchtigen, was zur Verärgerung bei den Konsumenten/Wählern 
führen kann. Den Sanktionsmöglichkeiten der öffentlichen Arbeitgeber 
sind, wie die Erfahrung zeigt, relativ enge Grenze gesetzt. Das staat-

37 Wie z. B. Lehrer, Postarbeiter und Eisenbahner in den USA, Fluglotsen 
in der BRD, Krankenhausarbeiter und Bergleute in England, U-Bahn-Be-
dienstete in Frankreich, Zollbeamte in Italien, die höheren Beamten in 
Staatsbehörden, bei Bahn, im Bau-, Handels-, Luftfahrtsamt, der Zoll- u. 
Finanzbehörde in Schweden. 
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liehe Verwaltungs- und Rechtssystem ist kaum in der Lage, sich den 
veränderten Konditionen, d. h. dem rapiden sozialen Wandel innerhalb 
des Systems der (stark verrechtlichten) Arbeitsbeziehungen, anzupas-
sen. Die Normverletzung wird nicht effektiv sanktioniert. Die öffent-
lichen Körperschaften haben kaum beamten-, haftungs- oder strafrecht-
liche Maßnahmen gegen de facto streikende Beamte eingeleitet, ob-
wohl dies juristisch durchaus möglich gewesen wäre38. Im Tarifbereich 
wurde zumeist sogar die ausgefallene Arbeitszeit nachgezahlt. 

4.2 Zu einer Streiktheorie 

Für die Gewerkschaft als Organisation haben Streiks und streik-
ähnliche Kampfmaßnahmen zwei Aspekte, die sich mit Hilfe einer 
Streiktheorie erklären lassen, die nicht wie ältere Ansätze nur von 
einem Zwei-, sondern von einem Drei-Gruppenmodell ausgeht, d. h. 
eine Unterscheidung zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaftsfunktionä-
ren und Gewerkschaftsmitgliedern trifft. Streiks sind nicht mehr Re-
sultat von Informationsdefiziten und Fehleinschätzungen39, sondern 
Ergebnis von rational kalkulierendem Verhalten. Es kommt zum 
Streik, wenn die Erwartungen der Gewerkschaftsmitglieder größer 
sind als das Arbeitgeberangebot, und die Gewerkschaftsführer den 
Streik als Mittel zur Reduzierung dieser Erwartungen einsetzen40. 

In Erweiterung dieser Streiktheorie ist festzuhalten, daß Gewerk-
schaftsfunktionäre auch streikähnliche Kampfmaßnahmen in den Ver-
handlungen argumentativ verwerten können, um auf die prinzipielle 
Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit ihrer Streikdrohung hinzuwei-
sen (Ritual des begrenzten Warnstreiks). Gleichzeitig zeigen derartige 
Aktionen eine hohe aktuelle Konfliktbereitschaft der organisierten 
Arbeitnehmer an41. Andererseits besteht für die Gewerkschaftsführung 

38 Vgl. zum juristischen Aspekt des Problems zusammenfassend bes. 
Viniol (1975), 45 ff. 

39 Hicks (1932), 147. 
40 Empirische Tests zeigen inverse Beziehungen zwischen Streiks und 

Arbeitslosenquote sowie vorhergehenden Reallohnsteigerungen (für die USA 
bei Ashenf elter / Johnson [1969], 35 ff.; vgl. für Großbritannien bei Pencavel 
[1970] sowie für Kanada bei Smith [1973]). 

41 Auch Urabstimmungen dienen im übrigen neben der innerverband-
lichen Willensbildung vor allem dazu, der Gegenseite und der Öffentlichkeit 
die Geschlossenheit der Organisation, ihre Solidarität und Kampfbereitschaft 
zu demonstrieren. Laut Streikreglement der Mehrzahl der Einzelgewerk-
schaften müssen 75 Prozent der stimmberechtigten Gewerkschaftsmitglieder 
für einen Streik votieren (Bindung der Funktionärs- an die Mitglieder-
interessen). 

Bei der Urabstimmung Anfang Februar 1974 sprachen sich die gewerk-
schaftlich organisierten Arbeitnehmer folgendermaßen für Kampfmaßnah-
men aus (Tabelle auf S. 632): 
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die Gefahr, daß sie durch streikähnliche Kampfmaßnahmen den Kon-
takt zur Basis der Organisation verliert; insofern deuten spontane 
Streiks häufig auch auf mangelnde Kommunikation zwischen Verbands-
führung und Mitgliedschaft und auf ein Defizit an innerverbandlicher 
Demokratie hin42. 

Dieser Zusammenhang veranlaßt die Funktionäre in aller Regel, die 
Forderungen der betreffenden Gruppen zur offiziellen Gewerkschafts-
forderung zu erheben und die Einkommenserwartung der Mitglieder 
in Verhandlungen zu realisieren, oder, falls dies nicht möglich ist, im 
Verlauf von Streiks auf ein realisierbares Ausmaß zu reduzieren. 
Wenn sich die Gewerkschaftsführung einer Form staatlicher Lohnpoli-
tik — etwa der Setzung von Lohnleitlinien durch die Konzertierte 
Aktion — verpflichtet fühlt, verstärken sich diese innerverbandlichen 
Probleme. Langjährige empirische Analysen zeigen, daß seit der Re-
gierungsbeteiligung der SPD die Einkommenserwartungen stark ge-
stiegen sind und sich unabhängig von der jeweiligen konjunkturellen 
Situation auf einem hohen Niveau halten43. 

Strukturelle Determinanten wie ökonomische Faktoren werden sub-
jektiv wahrgenommen. Die von den betreffenden Gruppen vorgenom-
mene Interpretation der Situation orientiert sich an Gleichheits- bzw. 
Gerechtigkeitsvorstellungen, d. h. vor allem an der Forderung nach 
Gleichbehandlung mit den Arbeitnehmern in der Privatwirtschaft. Wie 
empirisch nachgewiesen werden konnte, unterliegen Arbeitnehmer bzw. 
Gewerkschaften keiner Geldillusion; Preis- und Geldlohn Veränderun-
gen werden registriert und Reallohnveränderungen finden bei der 
Verhandlungsführung Berücksichtigung44. 

Gewerkschaft Wahlbeteiligung in °/o für Streik 
ÖTV 90 91,16 
DAG 92,4 83,4 
DPG 93,7 85,2 
GdED 93,6 89,8 
GdP 83 1 90,9 
Quelle: SZ 11. 2. 1974; NZZ 11. 2. 1974, 13. 2. 1974. 
42 Die in Beiträgen zur Verbandstheorie immer wieder betonten Diver-

genzen von Mitglieder-, Verbands- und Funktionärsinteressen lassen sich 
hier exemplarisch aufzeigen. Besonders bei hochgradig zentralisierten Tarif-
verhandlungssystemen wie im öffentlichen Dienst können hier Schwierig-
keiten auftreten. Vgl. für viele: Willey (1971), Lipset (1972), Bergmann (1973), 
Müller-Jentsch (1973), Banks (1974), 85 ff., Hyman (1975), 64 ff., Edelstein / 
Warner (1976), 28 ff. 

43 Vgl. Schacht / Unterseher (1974), 150. 
44 Vgl. Hibbs (1976), 1050 f. 
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4.3 Arbeitskonflikte im Besoldungsbereich 

Der Dualismus von privatrechtlichem Arbeitnehmerstatus der Ange-
stellten und Arbeiter und öffentlich-rechtlichem Dienstverhältnis der 
Beamten macht unterschiedliche Konfliktaustragungsmechanismen not-
wendig. Der Konflikt im Besoldungsbereich wird nicht wie in der 
Privatwirtschaft und im Tarifbereich des öffentlichen Dienstes von 
tarifpolitischen Machtpositionen her ausgetragen, d.h. unter Einsatz 
von Streik und Streikdrohung bei der institutionellen Voraussetzung 
von Tarifautonomie, sondern eher mit politischen Mitteln wie lobbying 
durch Interessenorganisationen auf parlamentarischer Ebene, Stimmen-
maximierungskalkülen der Politiker bzw. Androhung von Stimmen-
entzug bei der nächsten Wahl sowie Einfluß von und durch öffentliche 
Meinung45. 

Darüber hinaus ist ein Einbruch in das eingeschränkte Streikrecht 
der Beamten erfolgt, d. h. gewerkschaftliche Kampfformen, die lange 
Zeit Angestellten und besonders Arbeitern vorbehalten zu sein schie-
nen, werden von einer anderen Statusgruppe eingesetzt. Damit tritt 
in der Bundesrepublik das in anderen vergleichbaren Ländern vielfach 
beobachtete Phänomen auf, daß de jure nicht-streikberechtigte Grup-
pen de facto dennoch streiken oder streikähnliche Kampfmaßnahmen 
durchführen. Verschiedene Gruppen (Bahn- und Postbedienstete, Leh-
rer, Steuerbeamte) haben die partielle Handlungsunfähigkeit der öf-
fentlichen Arbeitgeber (vgl. 3.4) frühzeitig erkannt. 

Soweit die Außenwirkung betroffen ist, werden Streiksurrogate von 
den betreffenden Gruppen als notwendige Kampfmaßnahmen im In-
teresse der Öffentlichkeit deklariert, um sich keine Dienstpflichtver-
letzungen zuschulden kommen zu lassen. Anders formuliert: Im Ge-
gensatz zur Privatwirtschaft wird die Legitimierung der Handlung 
durch eine (echte oder vorgegebene) qualitative Verbesserung des An-
gebots versucht: Lehrer treten für verbesserte Ausbildungsbedingun-
gen ein, Steuerbeamte für mehr Steuergerechtigkeit, Fluglotsen für 
mehr Sicherheit im Flugverkehr. De facto handelt es sich um arbeits-
rechtliche Kampfmaßnahmen zwecks Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen der jeweiligen GruppenA die von der Binnenwirkung her 
durchaus inhaltliche Orientierungen, d. h. Statusaspekte, haben können. 

Sonderregelungen für eine Gruppe schaffen jedoch, wie die Er-
fahrung zeigt, ein Präjudiz für andere Gruppen. Die geschilderten Zu-
sammenhänge gelten nicht nur in bezug auf reguläre Tarif- und Be-
soldungserhöhungen, sondern auch bei strukturellen Verbesserungen 
(u. a. Höherstufung ohne Änderung der Tätigkeitsinhalte, schnellere 

45 Vgl. Keller (1980). 
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Beförderungen, Dienstalterszulagen, Familien- und Sozialzuschläge), die 
als entscheidende Determinante der Einkommensentwicklung anzu-
sehen sind. 

Beamte können im übrigen Streiks mittelbar unterstützen, indem sie 
keine zusätzlichen Aufgaben übernehmen, d. h. Mehrarbeit verweigern. 
Da in aller Regel die materiellen Ergebnisse der Tarifverhandlungen 
in den Besoldungsbereich übernommen werden46, handelt es sich hier-
bei letztendlich um eine Solidaritätsbekundung in eigener Sache. 

4.4 Arbeitskonflikte im Tarifbereich 

Die soeben analysierten kollektiven Arbeitskonflikte im Besoldungs-
bereich sind vor allem in Form des „Dienstes nach Vorschrift" ausge-
tragen worden; im Tarijbereich hat es besonders seit Ende der 60er 
Jahre wiederholt spontane Warnstreiks gegeben. Beide Varianten ha-
ben eine Erhöhung der Konzessionsbereitschaft der öffentlichen Ar-
beitgeber zum Ziel, d. h. sie sind insofern funktional äquivalent. 
Klassifiziert man Streiks nach dem organisatorischen Träger in gewerk-
schaftlich organisierte und spontane, ergibt sich, daß spontane Arbeits-
niederlegungen in beiden Sektoren zumeist auf einen Betrieb be-
schränkt und wesentlich kürzer sind (vgl. 3.3). Spontane Streiks er-
scheinen in der Regel nicht in der offiziellen Arbeitskampfstatistik, 
obwohl sie quantitativ niemals so unbedeutend gewesen sind, wie 
vielfach angenommen wird und ihre Bedeutung seit Mitte der 60er 
Jahre — zumindest vorübergehend — erheblich zugenommen hat47. 
Sie sind ebenso als spezifische Ausdrucksform des permanenten indu-
striellen — und damit des sozialen — Konflikts zu interpretieren wie 
gewerkschaftlich organisierte Streiks. 

Beide Formen haben häufig ähnliche Ursachen und beziehen sich im 
wesentlichen auf dieselben Inhalte, d. h. auf die Durchsetzung sozial-
politischer Forderungen. Weiterhin sind spontane Streiks keinesfalls 
unbedingt Ausdruck antigewerkschaftlichen Handelns, sondern kön-
nen durchaus funktional äquivalenten bzw. komplementären Charakter 
haben: So kann die Gewerkschaft aufgründ bestehender Regelungen 
an die Friedenspflicht gebunden sein oder wegen ökonomischer Kal-
küle keine Streikunterstützung zahlen wollen und deswegen spontane 
Streiks zumindest tolerieren. Andererseits sind bestimmte spontane 
Arbeitsniederlegungen — etwa solche, die gegen die Einbeziehung der 
Gewerkschaft in gesamtwirtschaftliche Planungsprozesse (vgl. 4.2) 
protestieren — in der Regel gegen die Gewerkschaftsführung gerich-

46 Vgl. hierzu im einzelnen Keller (1980). 
47 Vgl. Bergmann / Jacobi / Müller-Jentsch (1975), 322. 
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tet. Beide Formen lassen sich allerdings häufig nur analytisch und 
kaum in der Praxis unterscheiden. 

Das durch rechtliche Institutionalisierung stabilisierte Tarifverhand-
lungssystem weist in systemtheoretischer Perspektive Regelungsdefizite 
auf (z. B. mangelnde Flexibilität), die spontane Streiks begünstigen. 
Bereits im Zeitraum 1948 -1968 entfielen im Organisationsbereich der 
ÖTV drei Viertel der Streikbeteiligungen auf Demonstrationsstreiks, 
„die vor oder während der Tarif Verhandlungen die Problemstellung 
unterstreichen, oder nach gescheiterten Tarifverhandlungen neue, bes-
sere Angebote erzwingen sollen"48. 

Bei Desaggregierung der Daten zeigt sich auch für den öffentlichen 
Dienst, daß bei einigen wenigen Gruppen ein überproportional hohes 
Streikaufkommen zu konstatieren ist49. Es handelt sich hierbei durch-
weg um Gruppen mit besonders hohem Störpotential (vgl. 3.3): 

— Arbeiter der kommunalen Betriebe (Herbst 1969), 

— Müllwerker und Straßenreiniger (Herbst 1973), 

— Post, Verkehrsbetriebe, Müllabfuhr (Februar 1974), 

— Nahverkehrsbetriebe, Müllabfuhr (Februar 1977). 

Diese Entwicklung zeigt deutlich, daß der öffentliche Dienst keines-
falls als purer Appendix der Privatwirtschaft betrachtet werden darf. 
Mit Ausnahme der Welle inoffizieller Streiks im Herbst 1969, die ein-
deutig im privaten Sektor begann, handelte es sich durchweg um 
eigenständige Konfliktformationen innerhalb des öffentlichen Dienstes, 
die auch keine zeitliche Parallelität zu entsprechenden Bewegungen in 
der Privatwirtschaft aufweisen. 

4.5 Konsequenzen und innerorganisatorische Probleme 

Vom Aspekt ihrer Wirkungen her lassen sich Streiks und streikähn-
liche Kampfmaßnahmen kaum sinnvoll trennen, d. h. die statistisch-
juristische Unterscheidung in Streiks, welche in die Arbeitskampf-
statistik eingehen und Streiksurrogate, die nicht in dieser Form regi-
striert werden, erweist sich inhaltlich weitgehend als problematisch. 
Vom sozialwissenschaftlichen Standpunkt her ist nach gleichen bzw. 
zumindest ähnlichen Konsequenzen beider Formen zu fragen. 

« Kalbitz (1973), 172. 
49 Für die Privatwirtschaft der USA ist bereits relativ früh festgestellt 

worden, daß die Streikbereitschaft einzelner Gruppen überproportional hoch 
ist. Vgl. Kerr / Siegel (1969), 138 - 160. Eine entsprechende Analyse für Groß-
britannien findet sich bei Hyman (1977), 29 ff. Für den public sector der USA 
zuletzt ähnlich Burton / Krider (1975), bes. 160, 166, 171. 

40 Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 1980/6 
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Da die eigentliche Funktion der jeweiligen Kampfmaßnahme darin 
besteht, daß sie als Drohung eingesetzt wird, um den Tarifgegner zu 
Konzessionen zu veranlassen (vgl. 2.3), erfüllen streikähnliche Kampf-
maßnahmen häufig denselben Zweck wie Streiks, vermeiden aber zu-
mindest einige Nachteile, die für Arbeitnehmer bzw. Gewerkschaften 
mit Streiks verbunden sind. 

Weitere Vorteile streikähnlicher Kampfmaßnahmen50 bestehen in 
der Vermeidung von Einkommensverlusten, d. h. die Gewerkschaften 
brauchen keine Streikgelder zu zahlen, da die Löhne und Gehälter in 
aller Regel in voller Höhe weitergezahlt werden (vgl. 4.1). Falls es zum 
Streik kommt, liegt in diesem ökonomischen Kalkül der Bestimmungs-
grund dafür, daß die Gewerkschaft Flächenstreiks möglichst zu ver-
meiden versucht und stattdessen Schwerpunktstreiks, rotierende 
Streiks und ähnliche Kampfformen als Druckmittel einsetzt. 

Streiks und streikähnliche Kampfmaßnahmen konfrontieren die 
Streikenden bzw. deren Organisationen mit bestimmten Problemen: 
Funktionsfähige informelle Beziehungssysteme müssen vorhanden 
sein, Kommunikation mit der Öffentlichkeit muß hergestellt, Kommu-
nikations- und Aktionsnetze innerhalb der Streikenden müssen aufge-
baut werden; letzteres ist vor allem dann möglich, wenn es sich um 
relativ kleine Gruppen (vgl. 3.3) handelt, deren Kontakte durch regio-
male oder sogar lokale Nähe erhöht werden können, oder wenn Kom-
munikationsbeziehungen besonders ausgeprägt sind bzw. durch tech-
nische Hilfsmittel verbessert werden können. Die Ausübung gleich-
förmiger oder zumindest sehr ähnlicher Tätigkeiten erweist sich als 
günstige Voraussetzung, um Kampfmaßnahmen durchführen zu kön-
nen. Weiterhin muß die Organisierbarkeit kollektiver Aktionen ge-
währleistet sein, ein Minimum an struktureller Organisation erweist 
sich als notwendige Voraussetzung. Schließlich setzen Streiks auch im 
öffentlichen Sektor u. a. einen hohen gewerkschaftlichen Organisa-
tionsgrad der dort Beschäftigten voraus (vgl. 3.2), da sonst generell die 
Gefahr besteht, daß Nicht-Organisierte als Streikbrecher auftreten. 
Sämtliche Voraussetzungen sind bei den genannten Beschäftigtengrup-
pen (vgl. 3.2 u. 3.3) erfüllt. 

Die Gewerkschaft befindet sich in folgendem Dilemma. Einerseits 
muß sie, um die Effektivität ihrer Kampfmaßnahmen zu garantieren, 
Streiks so anlegen, daß möglichst große Drittwirkungen (vgl. 2.3) er-
zielt werden, da nur so Druck der betroffenen Konsumentengruppen 
auf die Politiker/Arbeitgeber erreicht werden kann; andererseits darf 
sie aber die Öffentlichkeit nicht verärgern, da diese sonst im Prozeß 

50 Eine wohl erschöpfende Aufzählung aller möglichen Kampfformen 
findet sich bei Matthöf er (1974), 107 - 158. 
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des multilateralen bargaining die Gegenseite unterstützen kann. In 
Analogie zu diesem Kalkül haben die Gewerkschaften bei dem Streik 
im Februar 1974 die Bereiche Gesundheitswesen, Versorgung mit Gas, 
Wasser und Elektrizität, Entsorgung des Abwassers und das Bestat-
tungswesen ausgeklammert und den Streik im öffentlichen Nahver-
kehr und bei der Müllabfuhr geführt. Eine Konflikteskalation, d. h. eine 
Verschärfung des Arbeitskampfes, hätte durch die phasenweise Ein-
beziehung weiterer Bereiche in den Streik sowie durch eine zeitlich 
parallele Ausdehnung auf Bundesbahn und Bundespost erreicht wer-
den können. 

5. Dienstrechtsreform und Streikrecht 

5.1 Gegenwärtige Problematik und relevante Positionen 

Gewährung bzw. Entzug des Streikrechts über einen kollektiven 
Status sind problematisch geworden: Streikberechtigte Gruppen in 
Schlüsselpositionen (z. B. bei Versorgungsunternehmen) können durch 
Nicht-Erbringung ihrer Funktionen wesentlich weitergehende Kon-
sequenzen verursachen als zahlreiche Beamte. Weiterhin ist die Ein-
teilung staatlicher Funktionen in hoheitsrechtliche und nicht-hoheits-
rechtliche (vgl. 2.2) kaum noch operational, da die Leistungsverwal-
tung in den vergangenen Jahrzehnten erheblich an Bedeutung ge-
wonnen hat (z. B. Verkehrs- und Versorgungsbetriebe). Schließlich 
nehmen Angehörige der verschiedenen Statusgruppen häufig ähnliche 
oder sogar dieselben Aufgaben wahr; die Entscheidung, ob ein arbeits-
oder ein dienstrechtliches Verhältnis begründet wird, fällt oft nach 
haushaltspolitischen und nicht nach funktionalen Gesichtspunkten 
(Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben durch Beamte gemäß § 33 GG). 
Konsequenterweise ist die Frage des Streikrechts im Rahmen der seit 
einigen Jahren intensiv geführten Diskussion um eine allgemeine 
Dienstrechtsreform ein überaus wichtiger und kontroverser Aspekt. 

5.2 Pauschales vs. differenzierendes Streikverbot 

Den Ausgangspunkt der Überlegungen bildet die These, daß die 
Reformproblematik nicht von der juristischen Perspektive dominiert 
werden sollte, d. h. die Frage, ob partielle Reformen von existieren-
den Verfassungsprinzipien jeweils voll abgedeckt werden, wird als 
sekundär angesehen. Mit Luhmann51 ist davon auszugehen, daß nicht 
die Einschränkung durch spezielle Verfassungsnormen (bes. Art. 33 GG) 
die Reformüberlegungen steuern sollte, sondern die Frage nach der den 
Aufgaben des Staates adäquaten Struktur des öffentlichen Dienstes. 

(1971), 203 ff.; ähnlich auch Sontheimer / Bleek (1973), 43 f. 

40t 
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Es erscheint möglich und wichtig, das Streikrecht nicht wie bisher 
über einen Kollektivstatus, sondern funktionsspezifisch zu definieren, 
d. h. an die jeweils konkret ausgeübte Funktion zu koppeln. Jede 
differenzierende Lösung hat aus den genannten Gründen Vorteile ge-
genüber dem derzeitigen pauschalen Streikverbot einer Gruppe, wobei 
die Gruppe der zukünftig nicht-streikberechtigten Arbeitnehmer durch-
aus wesentlich kleiner als bei der gegenwärtigen Regelung sein kann. 

Im Interesse der Allgemeinheit sollten bei ganz spezifischen unent-
behrlichen Funktionen aus grundsätzlichen Erwägungen Einschrän-
kungen der Streikfreiheit gemacht werden (besonders Feuerwehr, Ge-
sundheitsdienst, Energieversorgung, Bundeswehr). Um welche Gruppen 
es sich letztendlich handeln soll, kann schlüssig nicht auf der juristi-
schen Ebene entschieden werden, sondern muß vielmehr zunehmend 
Gegenstand einer politischen Auseinandersetzung zwischen Parteien 
und gesellschaftlichen Gruppierungen werden. Verschiedene in- und 
ausländische Vorschläge52 weisen zwar in Einzelpunkten Unterschiede 
auf, zeigen jedoch deutlich an, daß die funktionsspezifische bzw. orga-
nisationsbezogene Zuordnung eines Streikverbots prinzipiell durchaus 
möglich ist. 

Die Erfahrung in der Bundesrepublik und einigen anderen west-
europäischen Ländern zeigt, daß entgegen einer in der Öffentlichkeit 
weit verbreiteten Meinung auch ein öffentlicher Sektor mit Tarifver-
handlungs- und Koalitionsrecht der Arbeitnehmer prinzipiell durchaus 
funktionsfähig im Rahmen der Gesamtwirtschaft sein kann53. Auch be-
steht Grund zu der Annahme, daß die Produktionsverluste durch 
Streiks auch im öffentlichen Dienst wesentlich geringer sind als die-
jenigen, welche durch Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfälle, Krankheit 
und Feiertage verursacht werden. 

Eine Ausweitung des Streikrechts würde vermutlich nicht zu einer 
exorbitanten Zunahme von Arbeitskämpfen führen, zumal die bereits 
streikberechtigten Gruppen in der Vergangenheit von ihrem Recht 
keinesfalls exzessiven Gebrauch gemacht haben; eine grundsätzliche 
Verhaltensänderung ist kaum zu erwarten. Auch wäre aller Erfahrung 
nach nicht damit zu rechnen, daß zu irgendeinem Zeitpunkt der ge-
samte öffentliche Dienst bestreikt würde. Weiterhin ließen sich durch 
Übertragung der seit wenigen Jahren auch im öffentlichen Sektor 
geltenden Schlichtungsverfahren, die als effizienter Konfliktbeilegungs-

52 Vgl. u.a. Burton / Krider (1970), 432 ff.; Stieber (1969), 249 f.; Staudohar 
(1970), 181; Kilberg (1972), 3071; Phillips (1975), 39 ff.; Däubler (1971), 232 ff. 

58 Bei einem internationalen Vergleich verzeichnet Däubler „in der Mehr-
zahl der mit der Bundesrepublik vergleichbaren Länder eine allgemeine 
Tendenz zur Ausweitung des Streikrechts im öffentlichen Dienst" (Däubler 
[1971], 191, ähnlich auch von Beyme [1977], 190). 
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mechanismus für kollektive Regelungsstreitigkeiten anzusehen sind, 
vom jetzigen Tarif- auf den bisherigen Besoldungsbereich Konflikte 
vermeiden bzw. eindämmen. Ein weiterer Vorteil bestünde schließlich 
darin, daß Kampfmaßnahmen, die als eine der möglichen Manifesta-
tionen kollektiver Unzufriedenheit anzusehen sind, nicht mehr ver-
deckt und damit unkalkulierbar, sondern offen geführt würden, und 
daß die betreffenden Gruppen an die Friedenspflicht gebunden wären. 
Zumindest zeigt die Erfahrung, daß eine restriktive Antistreikgesetz-
gebung langfristig die Anzahl der Streiks nicht wesentlich reduziert 
(vgl. 4.3). 

Freilich sollten die Realisierungschancen eines modifizierten diffe-
renzierten Streikrechts nicht allzu optimistisch beurteilt werden. Die 
notwendige Grundgesetzänderung ist wegen der politischen Kräfte-
konstellation kaum zu erwarten. Zudem ist jede Streikrechtsreform 
nur als integrierter Teil einer allgemeinen Dienstrechtsreform sinn-
voll, die in den letzten Jahren nur schleppend vorangekommen ist. 

Zusammenfassung 

Der Beitrag behandelt die qualitativ-strukturellen Probleme. Im ersten 
Teil werden Besonderheiten des öffentlichen Sektors ermittelt: Der Staat 
versucht stärker, Streiks zu verhindern. Durchschnittlich verursachen Streiks 
höhere soziale Kosten. Politische Elemente übernehmen die Funktion von 
Druckmitteln. — Der zweite Teil nennt die Determinanten von Streiks und 
begründet, warum Streiks auf lokaler Ebene geführt werden. Muster ge-
werkschaftlicher Streiktaktik werden eruiert. — Im dritten Teil werden 
Streiks und streikähnliche Kampfmaßnahmen mit Hilfe einer allgemeinen 
Streiktheorie erklärt. Kollektive Arbeitskonflikte in Besoldungs- und Tarif-
bereich nehmen zwar unterschiedliche Formen an, sind jedoch funktional 
weitgehend äquivalent. Streiks und streikähnliche Kampfmaßnahmen haben 
ähnliche Funktionen und Konsequenzen. — Im letzten Teil wird gezeigt, 
daß eine funktionsspezifische Zuordnung eines Streikverbots möglich ist. 

Summary 

The paper deals with qualitative and structural problems. The public 
sector is characterised: The state makes more of an effort to prevent strikes. 
Damage caused by strikes results in social costs. Political interests form the 
basis for effecting sanctions. — Determinants of strikes are named, and 
reasons are given for the fact that they are concentrated on the local level. 
Patterns of union strike tactics are analysed. — Strikes and strike-like 
weapons are explained with the help of a general theory. Though collective 
conflicts involving civil servants take a different form to those involving 
other public servants, the two types nevertheless lead to much the same 
results. — The denial of the right to strike on the basis of function is shown 
to be feasible. 
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